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Die bayerische Lösung
KZVB und AOK Bayern einigen sich

Schluss mit Lücken, Herr Lauterbach!
Kundgebung der bayerischen Zahnärzte

Zahnerhalt eines Oberkieferfrontzahnes 
trotz ausgeprägter Osteolyse
CME-Beitrag

Schwerpunktthema 

Endodontie

Einzigartige 
Aufl ösung: 
49 µm 

•   Endo Master: Höchste Aufl ösung 49µm;  3,5 lp/mm, FOV 4 x 4
•   Speed Master:  Ceph 1,9 Sek., DVT 2,9 Sek. , OPG 3,9 Sek.
•   Multi-FOV: 4x4, 5x5, 8x5, 8x8, 12x9, 16x9, 18x15
•   Green:  Low Dose + High Resolution Mode
•   Free FOV Insight PAN 2.0, Multilayer mit 41 Schichten
•   Optional mit Fast Scan Ceph in 1,9 Sekunden

byzz® Convert
Übernehmen Sie Ihre 
Daten ganz einfach 
in das byzz® Nxt
Bildarchiv. 
Wir beraten Sie gerne!

p r e m i u m  i n n o v a t i o n s

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme: 
Tel.: +49 (0) 7351 474 99 - 0 Fax: -44   |  info@orangedental.de

Ihre orangedental
Ansprechpartner in Bayern:

Stefano Soprano
Bayern, Süd-Ost und Österreich 
Röntgen

Mobil: +49 (0)160 944 580 45
Mail: sso@orangedental.de

Svetlan Molnar
Bayern und Österreich
Lupenbrille / Parodontalsonde

Mobil: + 49 (0) 173 967 54 87
Mail: smo@orangedental.de

Austauschaktion Röntgen 2024

•   5 Jahre Garantie, 2 Jahre Standardgarantie und 3 Jahre Garantieverlängerung
   auf Röntgenstrahler (Röhre) und Sensor (10 Jahresgarantie optional)
•   Kostenlose Datenkonvertierung der Bilddaten aus Fremdsoftware in byzz® Nxt 
   im Wert von 2.500 €
•   Kostenlose, fachgerechte Entsorgung des Altgerätes durch ENRETEC GmbH
•   Zusätzliche Preisvorteile bis zu 15.000 €

Wir tauschen Ihr Altgerät (OPG, DVT oder Intraoralröntgengerät) - 
egal welcher Marke in die Weltklasse !

Aus „alt“ mach „besser“!
Austauschaktion Röntgen 2024 - gültig vom 01.02.2024 bis 30.06.2024

EASY Mill-Chairside Workfl ow – präzise, einfach, offen, 
automatisch, erschwinglich, profi tabel 

Chairside Trio NEU

•   Intraoraler 3D-Scanner

•   Schnelle Scanzeiten und   
   hohe Kantengenauigkeit

•   Wireless
    oder mit Kabel

•   Optional mit Cart

EASY Mill4
•   Nassbearbeitung

•   4 Achsen

•   Perfi t FS 

    Vollgesintertes Zirkonoxid,
 unter 60 Min. vollständig bearbeitet,
    kein Sinterofen notwendig

•   Alle gängigen Blockmaterialien

EASY Mill5
•   Trockenbearbeitung

•   5 Achsen 

•   Ronden + Blocks aus weichen 
    Materialien, geeignet für 
    vorgesintertes Zirkon

EASY Mill-Chairside Workfl ow – präzise, einfach, offen, 
automatisch, erschwinglich, profi tabel 

NEU

Chairside

Chairside Duo DRY:

byzz® Nxt

Zwei TOP Innovationen:

Chairside Duo WET:

Datenbank

Design

Fertigung

EASY Mill

PVS
(VDDS)

Automatischer Datentransfer NEU

WELTMARKTFÜHRER
...2021 - 2022 - 2023...

Dentales 3D-Röntgen
IO-Sensoren
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SENSOR & RÖHRE
GARANTIE*

OR & RÖHRNSOOR &

Profi tieren Sie von unserer Garantieoffensive
ohne Mehrpreis für alle DVT/OPG bis 31.12.24.
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In der Serie „GOZ aktuell“ veröffentlicht das Referat Hono-
rierungssysteme der Bayerischen Landeszahnärztekammer 
Berechnungsempfehlungen und Hinweise zur GOZ 2012. 
Zur Weitergabe innerhalb der Praxis und zum Abheften 
können die Beiträge aus dem Heft herausgetrennt werden. 
Sie sind auch auf www.bzb-online.de abrufbar.

Die Endodontie nimmt im Bereich der Zahnmedizin einen wich-
tigen Stellenwert ein. Eine Wurzelkanalbehandlung stellt häufi g 
die letzte Möglichkeit dar, einen Zahn vor einer Extraktion zu 
bewahren. Die Prognose hängt maßgeblich von der Qualität der 
durchgeführten Behandlung ab. Dank innovativer Techniken und 
hochwertiger Materialien und Instrumente können endodon-
tische Behandlungen immer schonender und Erfolg versprechen-
der erfolgen. Patienten profi tierten in hohem Maß von diesen 
Entwicklungen. Für Zahnärztinnen und Zahnärzte bedeutet En-
dodontie, hochkonzentriert, unter schwierigen Zugangsbedin-
gungen und Sichtverhältnissen zu behandeln. Das Referat Ho-
norierungssysteme der Bayerischen Landeszahnärztekammer 
informiert in diesem Beitrag über Gebühren und Berechnungs-
möglichkeiten im Bereich der Endodontie.

GOZ aktuell
Endodontie

@ kamiphotos – stock.adobe.com

Exstirpation der vitalen Pulpa einschließlich Exkavieren, 
je Kanal

GOZ 2360 

Faktor 1,0  6,19 € Faktor 2,3  14,23 € Faktor 3,5  21,65 €

Die Vitalexstirpation stellt die vollständige Entfernung der Kronen- 
und Wurzelpulpa bei Milchzähnen und bleibenden Zähnen dar.

• Gegebenenfalls notwendige Exkavationsmaßnahmen 
sind in der Gebühr enthalten.

• GOZ 0110 (Operationsmikroskop) ist zusätzlich berechenbar.
• Die Leistung ist je Wurzelkanal berechnungsfähig. 
• Der temporäre, speicheldichte Verschluss ist gesondert 

nach GOZ 2020 zu berechnen.

 Beschluss des Beratungsforums Nr. 9:
„Die Entfernung nekrotischen Pulpengewebes vor der Auf-
bereitung des Wurzelkanals stellt eine selbstständige Leistung 
dar und wird gemäß § 6 Abs. 1 GOZ analog berechnet. Aus 
grundsätzlichen Erwägungen empfi ehlt die BZÄK keine konkrete 
Analoggebühr. Der PKV-Verband hält als Analoggebühr die 
GOZ-Nr. 2360 (Vitalexstirpation) für angemessen.“

 Beschluss des Beratungsforums Nr. 43:
„Die provisorische Verankerung von bereits vorhandenen 
defi nitiven oder provisorischen Kronen auf frakturierten, aber 
erhaltungswürdigen Zähnen mit reversiblen Stiftaufbauten im 
Rahmen einer endodontischen Versorgung ist analog berech-
nungsfähig. Aus grundsätzlichen Erwägungen empfi ehlt die 
BZÄK keine konkrete Analoggebühr. Der PKV-Verband und 
die Beihilfeträger halten als Analoggebühr die GOZ-Nr. 2270 
(Provisorium im direkten Verfahren mit Abformung, je Zahn 
oder Implantat, einschließlich Entfernung) für angemessen.“

Amputation und endgültige Versorgung 
der avitalen Milchzahnpulpa

GOZ 2380

Faktor 1,0  9,00 € Faktor 2,3  20,70 € Faktor 3,5  31,50 €

Die Amputation und Versorgung beinhaltet die Entfernung der 
gesamten avitalen Milchzahnkronenpulpa und die dauerhafte 
medikamentöse Abdeckung der freigelegten Wurzelpulpa am 
Wurzelkanaleingang.

• Die provisorische Versorgung der Zahnkavität oder deren 
defi nitive Versorgung sind gesondert berechnungsfähig.

• Die Amputation und endgültige Versorgung der vitalen 
Milchzahnpulpa ist nach der GOZ-Nr. 2350 zu berechnen.

Mortalamputation an einem bleibenden Zahn

Analogberechnung gemäß § 6 Abs. 1 GOZ

Darunter versteht man das Abtragen der zuvor devitalisierten Pulpa 
im Kronenbereich. Im Wurzelbereich wird die Pulpa mit einem 
geeigneten Medikament abgedeckt.

Präendodontischer Aufbau

Analogberechnung gemäß § 6 Abs. 1 GOZ

Ein häufi g auftretendes Problem bei einer endodontischen 
Behandlung durch den Zahnarzt ist die karies- oder traumabedingte 
umfangreiche Zerstörung der Zahnkrone. Nach Entfernung der Karies
bleibt oft nur wenig Zahnhartsubstanz übrig, teils nur noch die 
Außenlamellen. Da diese Außenlamellen über mehrere Behand-
lungssitzungen stabil bleiben müssen, muss oft vor Beginn der 
Wurzelkanalbehandlung ein solider, dentinadhäsiver Aufbau am 
Restzahn befestigt werden, der die Restsubstanz der Zahnkrone 
sichert und einen guten Zugang zu den Wurzelkanälen ermöglicht.

praxis BLZK

Wer in Deutschland einen Arzt braucht, 
sollte im richtigen Bundesland leben. 
Denn nicht nur bei der Ärztedichte gibt 
es regionale Unterschiede. Auch die Öff-
nungs- beziehungsweise Sprechzeiten 
variieren ganz erheblich. Im bundeswei-
ten Durchschnitt haben Ärzte ihre Praxis 
28,2 Stunden pro Woche geöffnet. Am 
längsten sind die Praxen in Bremen, Berlin 
und Hamburg für ihre Patienten da, am 
kürzesten in Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg und Sachsen-Anhalt. 

Bayern rangiert im Mittelfeld, so das Re-
sultat der Auswertung. Genau 69 230
Ärzte gibt es laut Bundesärztekammer im 
Freistaat. Das entspricht 5,2 Ärzten pro 
1 000 Einwohner. Die durchschnittliche 
wöchentliche Sprechzeit liegt bei 29,7 
Stunden. In Bremen sind es etwas mehr 
als 32 Stunden. Auch in Berlin können 
Patienten ihren Arzt rund eine Stunde 
länger konsultieren als in Bayern, das je-
doch deutlich über Sachsen-Anhalt liegt. 
Auf den Arbeitstag umgerechnet bieten 
die bayerischen Arztpraxen durchschnitt-
liche Öffnungszeiten von rund 5,9 Stun-
den. Zum Vergleich: Die tägliche Sprech-
zeit in Bremen liegt bei 6,4 Stunden. Dieses 
„Mehr“ an Freizeit (oder Zeit für Verwal-
tungsaufgaben) muss man sich allerdings 
leisten können. So überrascht es nicht, 
dass die Öffnungszeiten mit der Ärzte-
dichte korrelieren. „In Bayern zeigt sich, 
dass eine geringere Ärztedichte meist 
auch zu kürzeren Sprechzeiten führt“, 
sagt Dominik Jaworski, Geschäftsführer 
des Portals.

Zahnärzte auf Platz 1

Die Zahnärzte sind der Auswertung zu-
folge übrigens deutlich „� eißiger“ als die 
Humanmediziner. Mit durchschnittlich 

36,5 Stunden pro Woche haben sie fast 
1,5-mal so lange geöffnet wie beispiels-
weise Psychologen, Gynäkologen, Derma-
tologen oder Augenärzte, deren Öffnungs-
zeiten zwischen 27,4 und 29,1 Wochen-
stunden liegen. 

München gehört in Sachen Sprechzeiten 
und Ärztedichte zu den Top 3 in Deutsch-
land. Genau 21 661 Ärzte praktizieren in 
der bayerischen Landeshauptstadt laut 
Bundesärztekammer. Im Städtevergleich 
liegt München damit hinter Berlin auf dem
zweiten Platz. 

Auch bei der zahnärztlichen Versorgung 
nimmt München einen Spitzenplatz ein. 
2 310 Vertragszahnärzte und angestellte 
Zahnärzte kümmern sich um die rund 
1,6 Millionen Einwohner (und vermutlich 
auch um zahlreiche Pendler). Damit kommt
in München auf 688 Einwohner ein Be-
handler. Bayernweit sind es 1 116 Patien-
ten pro Zahnarzt. Im Durchschnitt haben 
die Ärzte in der bayerischen Landeshaupt-
stadt 31,4 Stunden die Woche geöffnet.

Redaktion

Glückliches München?
Erhebliche regionale Unterschiede bei der Arzt- und Zahnarztdichte 

Deutschlands Zahnärzte sind für ihre Patienten da. Trotz Budgetierung und eines GOZ-Punkwertes aus dem Jahr 1988 sind
die Wartezeiten auf einen Zahnarzttermin kürzer als bei anderen Fachärzten. Das liegt an der relativ hohen Zahnarzt-
dichte, bei der es allerdings schon heute erhebliche regionale Unterschiede gibt, wie eine Auswertung des Portals 
oeffnungszeitenbuch.de ergeben hat. Die Sparpolitik der Bundesregierung dürfte die regionale Ungleichheit verschärfen.

INFOPORTAL OEFFNUNGSZEITENBUCH.DE
Laut Angaben des 2009 live gegangenen Portals � nden sich dort gebündelt Informationen 
rund um die Öffnungszeiten von bundesweit insgesamt 62 744 erfassten Arztpraxen. 
Neben Deutschland ist es auch in Italien, Frankreich, Ungarn, Österreich und der Schweiz 
verfügbar.

Erhebliche regionale Unterschiede bei der Arzt- und Zahnarztdichte 

© WoGi – stock.adobe.com
praxis KZVB

36 BZB Mai 2024

55

fen lassen sich sehr häu� g bei genauer Be-
trachtung des Zahn� lmes feststellen. Die 
genannten anatomischen Besonderhei-
ten können vor allem bei Verwendung 
digitaler Bildgebungssysteme durch Ver-
änderung der Helligkeits- und Kontrast-
werte gut identi� ziert werden (Abb. 2). Für
spezi� sche Fragestellungen bieten mo-
derne Röntgenprogramme bereits vorein-
gestellte Filterfunktionen an, um dem Be-
handler die Betrachtung zu erleichtern. Das
Potenzial der künstlichen Intelligenz gilt in 
diesem Bereich als sehr vielversprechend. 
Der Behandler kann technisch unterstützt 
auf Besonderheiten aufmerksam gemacht
werden. Eine korrekte röntgenologische 
Befundung setzt allerdings die Betrach-
tung in einem Raum außerhalb des zahn-
ärztlichen Behandlungsarbeitsplatzes mit 
einer maximalen Umgebungshelligkeit von
100 Lux (entspricht der Raumklasse 5) an 
einem Befundungsmonitor voraus (Mad-
sack et al. 2014). Äußerst hilfreich erscheint
auch der Nutzen einer zweiten Bildebene. 
Ein modernes digitales OPG kann im Ab-
gleich mit einem Zahn� lm hoher Qualität 
das Vorhandensein einer periapikalen Lä-
sion veri� zieren. Kontrollen hinsichtlich
der Pro- oder Regression einer Läsion 
endodontischen Ursprunges sollten stets 
möglichst standardisiert mittels Einzel-
zahn� lm unter Anwendung von Röntgen-
haltern erfolgen. Periapikale Reossi� ka-
tionsprozesse nach endodontischer The-
rapie benötigen je nach Läsionsgröße mit-
unter viele Monate, bis von einer vollstän-

digen Heilung gesprochen werden kann. 
Es wird daher eine jährliche Kontrolle mit 
Anfertigung eines Zahn� lmes für bis zu 
vier Jahre empfohlen (European Society 
of Endodontology 2006).

Intrakoronale und intrakanaläre 
Diagnostik

Das Inspizieren der endodontischen Kavi-
tät unter dem Dentalmikroskop mit opti-

LAGEBEZIEHUNGEN VON PULPAKAMMER UND 
WURZELKANALEINGÄNGEN NACH KRASNER & RANKOW 

Pulpakammer:

Zentralität Auf Höhe der Schmelz-Zement-Grenze 
liegt die Pulpakammer stets zentral im Zahn.

Konzentrizität Die Wände der Pulpakammer verlaufen stets 
konzentrisch zur Zahnaußenkontur.

Schmelz-Zement-Grenze Auf Höhe der Schmelz-Zement-Grenze ist der Abstand 
zwischen Pulpakammerwand und Zahnaußenkontur 
überall gleich groß.

Wurzelkanaleingänge:

Symmetrie Die Wurzelkanaleingänge liegen in gleichem Abstand 
zu einer zentral in mesiodistal verlaufenden Linie 
(ausgenommen bei Molaren des Oberkiefers).

Die Wurzelkanaleingänge liegen symmetrisch auf einer 
Linie rechtwinklig zu der mesiodistal verlaufenden Linie 
(ausgenommen bei Molaren des Oberkiefers).

Farbunterschiede Der Pulpakammerboden ist immer dunkler als deren 
Wände.

Lage Die Wurzelkanaleingänge liegen immer am Übergang 
von Pulpakammerboden zur Wand.

Die Wurzelkanaleingänge liegen immer in den Ecken 
der Linie zwischen Pulpakammerboden und deren Wand. 

Die Wurzelkanaleingänge liegen immer am Ende 
der nochmals dunkleren Verschmelzungslinien 
auf dem Pulpakammerboden.

Abb. 2: Die Zähne 32-42 weisen jeweils zwei Wurzelkanäle auf, Zufallsbefund einer nicht therapiebedürftigen Wurzelquerfraktur im apikalen Drittel 

von Zahn 41 (weißer Pfeil). – Abb. 3a–c: Massiv kalzi� zierter Zahn 26 mit V.a. Isthmus mesiobukkal (weißer Pfeil) als Landmark zwischen den Wurzel-

kanaleingängen von mb1 und mb2; nicht instrumentierbares endodontisches System (mb, pal) bei 12,5-facher Vergrößerung im Dentalmikroskop.

2 3a

3b

3c

Tab. 2
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Visualisierung in der Endodontie
Ein Beitrag von Priv.-Doz. Dr. Ralf Krug, Würzburg, und Priv.-Doz. Dr. Marcel Reymus, München

Unser Verständnis von der Anatomie und Morphologie von Zahnstrukturen wird sowohl von den Erkenntnissen kon-
ventioneller Röntgenbilder als auch wesentlich von unserer klinischen Erfahrung in der täglichen Praxis bestimmt. 
Zusätzlich steht uns die moderne digitale Volumentomogra� e für die Diagnostik und Therapieplanung bei Situationen 
mit beispielsweise speziellen endodontischen oder chirurgischen Fragestellungen zur Verfügung. In diesem Beitrag 
werden die Relevanz und Erkenntnisse klinisch etablierter sowie experimenteller Möglichkeiten der Bildgebung für 
die zahlreichen Variationen der Wurzelkanalanatomie dargestellt. Die hierbei gewonnenen Informationen können 
unseren Blick für eine differenziertere Beurteilung der anatomischen Strukturen für prä-, intra- und postoperative 
Zwecke im Rahmen einer endodontischen Therapie schärfen. 

Einleitung

Es bleibt für uns als Behandler eine täg-
liche Herausforderung, neben den typi-
schen, für gewöhnlich zu erwartenden, 
anatomischen Gesetzmäßigkeiten seltene 
Wurzelformen und ungewöhnliche Kon-
� gurationen möglichst frühzeitig zu er-
kennen. Unsere Patienten pro� tieren da-
von, wenn wir ihnen den Aufwand und 
den Schwierigkeitsgrad vor einer Thera-
pie mit den möglichen Risiken darlegen
können. Zudem erhöht sich intraoperativ 
der technische Erfolg für eine struktu-
rierte und effektive Behandlung, wenn 
sich Zeitbedarf und Materialeinsatz vor-
ab klar de� nieren lassen. Zur Patienten-
aufklärung gehört stets das Benennen 
der Erfolgschancen sowie mögliche den 
Erfolg bzw. Zahnerhalt limitierende Risi-

ken, wie z. B. die Fraktur eines Wurzel-
kanalinstrumentes oder das Verursachen 
einer Perforation.

Röntgenologische Diagnostik

Im Rahmen einer ersten Untersuchung 
mit klinischer und röntgenologischer Dia-

gnostik lassen sich wichtige individuelle 
Gegebenheiten wie Zahnkippung, Wurzel-
form, Anzahl und die für den jeweiligen 
Zahntyp charakteristische Verteilung von 
Wurzelkanälen prüfen (Tab. 1). Bei mehr-
wurzligen Zähnen, die womöglich schon 
vorbehandelt worden sind, kann es dia-
gnostisch von Vorteil sein, für die Einschät-
zung der endodontischen Behandlung 
mindestens zwei Zahn� lme mit verschie-
denen Projektionswinkeln vorliegen zu ha-
ben. Die sehr gute Detailschärfe und hohe
Ortsau� ösung der Einzelzahn� lme sind 
hinreichend bekannt. Zusätzliche exzen-
trische Projektionen (z. B. bevorzugt distal-
exzentrisch bei oberen und unteren Mo-
laren) können einen diagnostischen Mehr-
wert liefern. Ein besonderes Augenmerk 
sollte auf das Erkennen von ausgepräg-
ten Zahnkippungen im Kiefer in Relation 
zur übrigen Zahnreihe, der Krümmung des
Wurzelkanals ausgehend von der Pulpa-
kammer sowie den apikalen Krümmungen
gelegt werden. Abrupte Durchmesser-
veränderungen des Wurzelkanallumens 
im mittleren oder apikalen Wurzeldrittel 
(Abb. 1) sowie iatrogen verursachte Stu-

DIAGNOSTISCHE ÜBERLEGUNGEN MITTELS ZAHNFILM 
VOR TREPANATION BEI ENDODONTISCHER THERAPIE

• Ausmaß von Angulation/Kippung des Zahnes im Kiefer
• Ausdehnung der Pulpakammer
• Lokalisation von Dentikeln
• Ausmaß einer Kalzi� kation von Pulpakammer und Wurzelkanälen 
• Ausprägung und Lage der Pulpahörner
• Abstand von Pulpakammerdach bis zur Okklusal� äche
• Abstand zwischen Pulpakammerdach und -boden
• Ausmaß von Überhängen an den Wurzelkanaleingängen
• Achse und Durchmesser der Wurzelkanaleingänge

Abb. 1a und b: Abrupte Verengung des Wurzelkanallumens (weiße Pfeile) an Zahn 31 (a) und 24 

(b) als Hinweis für zwei sich separat fortsetzende Wurzelkanäle; massiv kalzi� ziertes endodon-

tisches System an Zahn 26 (b) mit intrapulpalem Dentikel (blauer Pfeil) und ausgeprägter Krüm-

mung der mesiobukkalen Wurzel bei schwer zugänglichem Wurzelkanaleingang (grüner Pfeil).

1a 1b

Tab. 1
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vollumfänglich vergütet. Es gibt keine 
Rückbelastungen.

Kober: Ich möchte mich an dieser Stelle 
bei den Kolleginnen und Kollegen bedan-
ken, die uns während der gesamten Phase
der Vergütungsverhandlungen unterstützt
haben. Der Berufsstand hat große Ge-
schlossenheit demonstriert. Ich denke, 
auch das hat die AOK Bayern dazu ver-
anlasst, noch einmal das Gespräch mit 
der KZVB zu suchen.

Teichmann: Dem kann ich mich nur an-
schließen. Die Fronten waren echt verhär-
tet. Die AOK Bayern saß nach der Ent-
scheidung des Landesschiedsamtes zu-
nächst am längeren Hebel. Sie hätte sich 
nicht bewegen müssen, aber sie konnte. 
Dass wir jetzt ein Ergebnis haben, das sich 
vom Schiedsspruch unterscheidet, ist ein 
Beleg dafür, dass die Selbstverwaltung 
funktioniert und gute Ergebnisse liefern 
kann.

BZB: Also ein „Happy End“ für das Jahr
2023 – aber wie sieht es 2024 aus?
Kober: Wir sind uns mit der AOK Bayern 
einig, dass wir auch in diesem Jahr eine 
Überschreitung der Gesamtvergütung
vermeiden wollen. Allerdings weiß nie-
mand, wie sich die Fallzahlen entwickeln. 
Sofern es keine extremen Abweichungen 
gibt, müsste die vereinbarte Gesamtver-
gütung ausreichend sein. Selbstverständ-
lich informieren wir unsere Mitglieder 
weiterhin im Budgetradar über den Stand 
der Budgetausschöpfung. Bei den Ersatz- 
und Betriebskrankenkassen hatten wir 
2023 keine Überschreitung, und das dürfte
auch 2024 so bleiben.

BZB: Und wie geht es danach weiter?
Schott: Die verschärfte Budgetierung ist 
laut Gesetz befristet bis zum 31. Dezem-
ber dieses Jahres. Über eine Verlängerung 
muss der Bundestag entscheiden. Doch 
2025 ist Wahljahr. Das kann ein Vor- oder 
Nachteil für uns sein. Einerseits könnte 
die Bundesregierung, insbesondere die 
FDP, ein Interesse daran haben, die Ärzte 
und Zahnärzte nicht noch weiter zu ver-
prellen. Andererseits wären auch weitere 
Beitragserhöhungen schlecht für die 
Stimmung im Land. Wie Karl Lauterbach 
diesen gordischen Knoten durchtrennen 
will, bleibt sein Geheimnis.

BZB: Gibt es Vorschläge seitens der 
Zahnärzteschaft, um das De� zit der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
auszugleichen?
Teichmann: Ich darf anmerken, dass die 
Zahnärzte de� nitiv nicht die Kostentrei-
ber im deutschen Gesundheitswesen sind. 
Unser Anteil an den Ausgaben der Kran-
kenkassen geht seit Jahren zurück. Des-
halb � nde ich es zutiefst ungerecht, dass 
ausgerechnet die Zahnmedizin budge-
tiert wurde. Ich habe in einem Editorial 

für das BZB 3/2024 darauf hingewiesen, 
dass es nicht mehr „alles für alle“ geben 
kann, wenn der Sozialstaat � nanzierbar 
bleiben soll. Es muss Schluss damit sein, 
immer neue Leistungen in den BEMA zu 
packen. Die Politik hat uns bereits bei der 
neuen PAR-Behandlungsstrecke einen un-
gedeckten Scheck ausgestellt. Ein Festzu-
schussmodell wie beim Zahnersatz hätte 
uns viele Probleme erspart.

Schott: Eigentlich ist es nicht die Aufgabe 
der zahnärztlichen Selbstverwaltung, die 
GKV-Finanzen zu sanieren. Wenn wir al-
lerdings für politisch verursachte De� zite 
aufkommen sollen, müssen wir unsere 
Stimme erheben. Ich schließe mich hier der
Bayerischen Staatsregierung an. Sowohl 
der frühere Gesundheitsminister Klaus 
Holetschek als auch seine Nachfolgerin Ju-
dith Gerlach haben konkrete Vorschläge 
gemacht, wie man die Milliardenlöcher in 
der GKV stopfen kann. Der wichtigste ist, 

dass versicherungsfremde Leistungen zu 
100 Prozent gegen� nanziert werden. 
Das gilt vor allem für die GKV-Beiträge 
von Bürgergeldempfängern. Hubertus Heil
überweist als Bundesarbeitsminister viel 
zu wenig an den Bundgesundheitsminis-
ter. Das De� zit tragen die Kassen und am 
Ende wir.

Kober: Unser Motto bleibt weiterhin: 
Mehr GOZ, weniger BEMA. Die Solidar-
gemeinschaft kann langfristig nur eine 

zahnmedizinische Grundversorgung � -
nanzieren. Das zeigt der Blick in andere 
europäische Länder. Was darunter zu ver-
stehen ist, muss diskutiert werden. Wenn 
man uns dazu auffordert, sind wir gerne 
bereit, Reformvorschläge für den GKV-
Sachleistungskatalog zu unterbreiten. Die 
Politik muss aber auch den Mut haben, 
von den Bürgern mehr Eigenverantwor-
tung einzufordern. Das gilt übrigens nicht 
nur für die Zahnmedizin: Deutschland
liegt mit seinen Gesundheitsausgaben 
pro Kopf weltweit an dritter Stelle. Bei der 
Lebenserwartung liegen wir dagegen auf 
Platz 38. Wir sollten uns Gedanken darü-
ber machen, woran das liegt. Ein gesun-
der Lebensstil, weniger Alkohol, Tabak und
Zucker, das kostet gar nichts und bringt 
viel.

BZB: Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte Leo Hofmeier.

Am 25. April unterzeichneten Dr. Irmgard Stippler (AOK Bayern) und Dr. Rüdiger Schott (KZVB) 

in Nürnberg die Vergütungsvereinbarung für die Jahre 2023 und 2024. 
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BZB: Das GKV-Finanzstabilisierungsge-
setz wurde bei seiner Einführung als 
„Frontalangriff auf den Berufsstand“ 
bewertet. Hat sich das bestätigt?
Schott: Das Gesetz aus dem Hause Lau-
terbach ist de� nitiv versorgungsfeindlich 
und zutiefst ungerecht. Wenn der Be-
handlungsbedarf bei einer Krankenkasse 
das Budget übersteigt, sollen wir Zahn-
ärzte dafür bluten. Das ist nichts anderes 
als sozialistische Planwirtschaft, die mit 
der freiberu� ichen Berufsausübung nicht 
vereinbar ist. So kann man die jungen
Kolleginnen und Kollegen nicht davon
überzeugen, sich dem Risiko der Selbst-
ständigkeit auszusetzen.

BZB: Spüren die Zahnärzte in Bayern 
das Gesetz bereits?
Schott: Das ist der Riesenerfolg, den wir 
in Bayern erzielen konnten. Während 

Zahnärzte in anderen Bundesländern be-
reits Kürzungsbescheide im vier- und fünf-
stelligen Bereich bekommen haben, wurde
bei uns noch keinem Zahnarzt ein Euro 
„rückbelastet“.

BZB: Wie kam es dazu?
Kober: Wir waren bei den Ersatz- und 
Betriebskrankenkassen in einer relativ gu-
ten Ausgangssituation. Die Gesamtver-
gütung wurde dort in den budgetfreien 
Jahren nicht ausgeschöpft. Es war also 
genügend Luft im System, um trotz der 
Budgetierung alle erbrachten Leistungen 
vollumfänglich vergüten zu können.

BZB: Bei der AOK Bayern sah das aber 
lange Zeit anders aus …
Teichmann: Bei der größten in Bayern 
tätigen Krankenkasse stand das Budget-
radar tatsächlich ab dem ersten Quartal 

2023 auf „Rot“. Es drohte eine erhebliche 
Überschreitung der vertraglich vereinbar-
ten Gesamtvergütung – für die Jahre 2023
und 2024 wäre das ein zweistelliger Mil-
lionenbetrag gewesen. Darüber mussten 
wir die Praxen frühzeitig informieren. 

Schott: Wir haben nicht nur die Praxen 
informiert, sondern auch die Öffentlich-
keit. Eine Budgetüberschreitung bei ei-
ner Kasse mit 4,7 Millionen Versicherten 
hätte weitreichende Folgen für die Ver-
sorgung. Darauf haben wir mit Plakaten 
und Anzeigen hingewiesen.

BZB: Hat das bei der AOK Bayern zum 
Umdenken geführt?
Schott: Darüber kann ich nur spekulieren.
Fakt ist: Das Landesschiedsamt hat die 
Rechtauffassung der AOK Bayern geteilt. 
Wir haben zwar dagegen geklagt, aber 
Verfahren vor Sozialgerichten dauern ewig
und der Ausgang ist bekanntlich unge-
wiss. Umso mehr freut es mich, dass die 
AOK Bayern von sich aus bereit war, sich 
erneut an den Verhandlungstisch zu set-
zen. Ich darf mich an dieser Stelle aus-
drücklich bei der AOK-Vorstandsvorsitzen-
den Dr. Irmgard Stippler bedanken, die 
die Verhandlungen mit uns zur Chefsache 
erklärt hat. Mein Dank gilt auch den Mit-
arbeitern in der KZVB-Verwaltung, die
uns bei den Verhandlungen unterstützt 
und umfangreiches Datenmaterial bereit-
gestellt haben.

BZB: Was konnten Sie erreichen?
Schott: Die AOK Bayern hat sich einen 
großen Schritt auf uns zubewegt. Wir 
konnten für das Jahr 2023 eine Regelung 
treffen, die eine Überschreitung der Ge-
samtvergütung bei der AOK Bayern ver-
meidet. Alle erbrachten Leistungen wer-
den den bayerischen Vertragszahnärzten 

Die bayerische Lösung
Wie die KZVB trotz Lauterbach Budgetüberschreitungen vermeiden konnte

Ganz Deutschland ächzt unter Lauterbachs Spargesetz. Ganz Deutschland? Nein! Bayern geht wieder einmal einen 
Sonderweg. Durch geschickte Verhandlungen konnte die KZVB Budgetüberschreitungen für das Jahr 2023 bei allen 
großen Krankenkassen vermeiden. Wir sprachen mit den drei Vorstandsmitgliedern darüber, wie das möglich war – 
und wie es nun weitergeht. 

Zufriedene Gesichter: Der KZVB-Vorstand konnte durch konstruktive Verhandlungen mit allen 

großen Krankenkassen Budgetüberschreitungen für 2023 vermeiden. Lauterbachs GKV-Finanz-

stabilisierungsgesetz wirkt sich in Bayern damit vorerst nicht negativ auf die Praxen aus. Es kommt 

nicht zu rückwirkenden Honorarkürzungen. 
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